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beheizen oder zu kühlen. Elektrische Betriebsräume 
müssen entraucht werden können und über eine selbst-
tätige Löschanlage verfügen, wenn die Gesamtkapazi-
tät der Energiespeichersysteme innerhalb eines elekt-
rischen Betriebsraumes insgesamt mehr als 100 kWh 
beträgt. § 7 Absatz 1 Satz 4 und 5 gelten entsprechend.

§ 9
Zusätzliche Bauvorlagen

Die Bauvorlagen müssen Angaben über die Lage der 
elektrischen Betriebsräume und die Art der elektri-
schen Anlagen enthalten.

Artikel 3 
Hersteller- und Anwenderverordnung (HAVO)3)

§ 1
Für
1. die Ausführung von Schweißarbeiten zur Herstel-

lung tragender Stahlbauteile auf der Baustelle,
2. die Ausführung von Schweißarbeiten zur Herstel-

lung tragender Aluminiumbauteile auf der Baustel-
le,

3. die Ausführung von Schweißarbeiten zur Herstel-
lung von Betonstahlbewehrungen,

4. die Ausführung von Klebearbeiten zur Herstellung
tragender Holzbauteile und von Brettschichtholz,

5. die Herstellung und den Einbau von Beton mit
höherer Festigkeit und anderen besonderen Eigen-
schaften (Beton der Überwachungsklasse 2 oder 3)
auf Baustellen, die Herstellung von vorgefertigten
tragenden Bauteilen aus Beton der Überwachungs-
klasse 2 oder 3 sowie die Herstellung von Trans-
portbeton,

6. die Instandsetzung von tragenden Betonbauteilen,
deren Standsicherheit gefährdet ist,

7. die Ausführung von nachträglichen Bewehrungs-
anschlüssen mit eingemörtelten Bewehrungsstäben

müssen der Hersteller und der Anwender über Fach-
kräfte mit besonderer Sachkunde und Erfahrung sowie 
über besondere Vorrichtungen verfügen. Die erforder-
liche Ausbildung und berufliche Erfahrung der Fach-
kräfte sowie die erforderlichen Vorrichtungen bestim-
men sich nach der nach § 86a der Landesbauordnung 
(LBO) von von der obersten Bauaufsichtsbehörde 
bekannt gemachten Verwaltungsvorschrift Technische 
Baubestimmungen (VVTB), Erlass des Ministeriums 
für Inneres, Bauen und Sport zur Änderung der Mus-
ter-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmun-
gen (MVV TB), in der jeweils geltenden Fassung der 
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen 
einschließlich der dort aufgeführten Anlagen in den 
Fällen des Satzes 1

3)  Notifiziert gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der 
technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 17.9.2015, S. 1).

— Nummer 1 nach der lfd. Nummer A 1.2.4.1,

— Nummer 2 nach der lfd. Nummer A 1.2.4.3,

— Nummer 3 nach der lfd. Nummer A 1.2.3.4,

— Nummer 4 nach der lfd. Nummer A 1.2.5.1,

— Nummer 5 nach der lfd. Nummer A 1.2.3.1,

— Nummer 6 nach der lfd. Nummer A 1.2.3.2,

— Nummer 7 nach der lfd. Nummer A 1.2.3.7.

§ 2

Die Hersteller und Anwender haben vor der erstmali-
gen Durchführung der Arbeiten nach § 1 und danach 
für Tätigkeiten nach

1. § 1 Nummer 1 bis 3, 5, 6 und 7 in Abständen von
höchstens drei Jahren

2. § 1 Nummer 4 in Abständen von höchstens fünf
Jahren

gegenüber einer nach § 25 Absatz 1 Nummer 6 der 
Landesbauordnung anerkannten Prüfstelle nachzuwei-
sen, dass sie über die vorgeschriebenen Fachkräfte und 
Vorrichtungen verfügen.

§ 3

(1) Fachkräfte mit besonderer Sachkunde und Erfah-
rung sowie besondere Vorrichtungen nach § 1 Satz 1
sind nicht erforderlich, wenn mit einer anderen Lösung
in gleichem Maße die allgemeinen Anforderungen des
§ 3 Absatz 1 der Landesbauordnung erfüllt werden.

(2) Die Erfüllung der Anforderungen nach § 1 Satz 2
kann auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union belegt werden.

(3) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann im Einzel-
fall gestatten, dass Bauprodukte, Bauarten oder Teile
baulicher Anlagen abweichend von den Regelungen in
den §§ 1 und 2 hergestellt werden, wenn nachgewiesen
ist, dass Gefahren im Sinne des § 3 Absatz 1 der Lan-
desbauordnung nicht zu erwarten sind.

Artikel 4 
Änderung der Verordnung über die 

Prüfberechtigten und Prüfsachverständigen nach 
der Landesbauordnung (Prüfberechtigten- und 

Prüfsachverständigenverordnung – PPVO)

Die Prüfberechtigten- und Prüfsachverständigenver-
ordnung vom 26. Januar 2011 (Amtsbl. I S. 30), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 Absatz 3 des Gesetzes vom 
16. Februar 2022 (Amtsbl. I S. 456), wird wie folgt ge-
ändert:

1. Die Anlage 2 zu den §§ 13 Absatz 4 Satz 1 und 19
Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:


